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Verordnung.
(Vom S. April 1918 .)

Den Verkehr mit Bier und Ersatzbicr bctr.
Aus Grund der Bnndesratsverordnung vom 25. Sep¬

tember 1015 über die Errichtung von Preisprüsungs -
stellen und die Versorgungsregelung in der Fassung vom
4. November 1015 (Reichs-Gesetzbl. S . 607, 728) , sowie .uf
Grund des Höchstpreisgesetzes vom 4. August 1014 in der
F-aisuna der Bekanntmachung vom 17 . Dezember 1914,
20. März 1916 und 22. Mürz 1917 (Reichs -Gesetzbl. 1914
Seite WO , 513 : 1916 Seite 183 : 1917 Seite 253) wird ver¬
ordnet, was felgt:

8 1 .
Bier und bierähnliche Getränte — Ersatzbicr — , de¬

ren Stammwürze mehr als 3 v . 4 . an Ex !rar .'stoffen
enthält , dürfen nicht hergescellt werden.

Zur Herstellung von Ersatzbier ist die Genehmigung
des Landesprcisamts erforderlich . Fässer und Flaschen,
in welchen Ersatzbicr abgegeben wird, müssen mit der
deutlich sichtbaren Ansschrift „Ersatzbier " versehen sein .
An Gast- und Schankwirtschaften , in denen Ersatzbier
ansgeschenkt wird, ist dies durch deutlich sichtbaren An¬
schlag von dem Inhaber der Wirtschaft bekannt zu geben .

8 2.
Beim Verkauf durch den Hersteller darf der Preis

fjir 100 Liter Bier in Fässern nicht übersteigen :
a) für untergäriges und obergäriges Mer . . 23 ^
1») für Ersatzbier . . 21

Der Höchstpreis schließt die Kosten der Beförderungbis
zur Ausschankstättc und die Kosten der Rückbeförderung
- er leeren Fässer und bei Versendung mit der Bahn
»der dem Schiff die Kosten der Beförderung bis zur Ver¬
ladestelle des Herstellungsorts und die Kosten der Rück¬
beförderung der leeren Fässer von dieser Stelle ab sowie
Sie Kosten des Ein- und Ausladens daselbst ein .

Führt der Hersteller das Bier oder Ersatzbicr mit
Fuhrwerk nach einer außerhalb des Herstellungsorts ge¬
legenen , vom Betriebssttz mindestens 5 Kilometer ent¬
fernten Ausschankstelle, so darf er als Entgelt hierfür bei
einer Entfernung von 5—10 Kilometer einen Zuschlag
zum Höchstpreis von 1 bei einer Entfernung von über
w Kilometer einen solchen von 2 für je 100 Liter be¬
anspruchen .

Der Höchstpreis gilt nicht bei Abgabe von Bier und
Eriatzbier im eigenen Ausschank des Herstellers.

Vertrüge über Lieferung von Vier oder Ersatzbier ,
welche zu höheren als den nach Absatz 1 und 2 zulässigen
Preisen abgeschlossen sind , gelten mit dem Inkrafttreten
dieser Verordnung als zum Höchstpreis abgeschlossen , so¬
weit die Lieferung zu diesem Zeitpunkt noch nicht er¬
folgt ist .

8 3.
Der Höchstpreis gilt auch für den Erwerb von Bier

und Ersatzbier , das vom Hersteller aus einem anderen
Brausteuergebiet geliefert wird , jedoch ermäßigt sich der
Preis um die im Herstellnngsgebiet gewährte Ausfuhr¬
vergütung.

8 4 .
Der Ausschankpreis darf in Gast- und Schankwirt -

schäften höchstens betragen für :
Bier Ersatzbier

bet OP Liter . . » , 1 15 H 14 H
0P5 Liter . , r * » 18 H 17 H

Liter . . » » r 26 Z 28 H
0,7 Liter . , » r 35 H 32 H
1 Mer < > r r . 50 H 4« H

8 5.
Für Bier oder Ersatzbicr in Flaschen betrügt der

Höchstpreis :
ch beim Verkauf durch den Hersteller an den Weiter¬

verkäufer:
Bier Ersatzbier

für OM Liter . « . . . 12 H 11 -§>
0,5 Liter . « « . , 16 H 15
0,7 Liter . . . . . 22 H 20
1 Liter . . . . . 32 H 29

5) beim Verkauf durch den Weiterverkäufer:
. Vier Ersatzbier

für 0,35 Liter . . . . . 15 H 14 H
0,5 Liter . . . . . 19 H 18 H
0,7 Liter . 20 H 24 H
1 Liter . 36 H 33 H

Verkauft der Hersteller Bier oder Ersatzbier in Fla¬
schen unmittelbar an den Verbraucher, so darf er die für
den Weiterverkauf zugelassenen Preise verlangen.

Wird Mer oder Ersatzbier in Flaschen in Wirtschaf¬
ten zum sofortigen Genuß abgegeben , so dürfen die für
den Ausschank von offenem Vier oder Ersatzbicr bestimm¬
ten Preise nicht überschritten werden .

8 6.
Das Bezirksamt ist befugt , für Münchener, Pilsener

und Kulwbacher Bier sowohl hinsichtlich des Erwerbes
wie hinsichtlich des Ausschankes und deS Fkaschenbierver -
kaufes einen höheren Preis zuzulafsen . Auch kann es
ausnahmsweise für einzelne Wirtschaften oder Teile von
solchen , in welchen auch in Friedenszeiten höhere als die
üblichen Preise verlangt wurden, einen bestimmten höhe¬
ren Ausschankpreis für sonstiges Bier oder Ersatzbier
festsetzen .

8 7.
Inhaber von Gast- und Schankwirtschaften sowie von

solchen Betrieben, welche Bier oder Ersatzbier in Flaschen
im Kleinverkauf abgeben , haben durch deutlich sichtbaren
Anschlag in den Wirtschastsräumen und Verkaufsstellen
die Verkaufspreise für Mer oder Ersatzbicr in den zum
Ausschank oder zum Verkauf kommenden Matzen bekannt
zu geben . Die angekündigten Preise dürfen nicht über¬
schritten werden.

8 8.
Mer und Ersatzbier dürfen nicht untereinander ge¬

mischt werden.
8 9.

Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine An¬
wendung auf Bier oder Ersatzbier , das auf Anfordern
der Heeresverwaltung oder der Marineverwaltung an
die Felütrnppen zu liefern ist .

8 10.
Das Landesgerverbeamt ist befugt anzuordnen, daß

die Brauereien , welche zur Lieferung von Bier für das
Feldheer vertraglich verpflichtet sind , bis zu 10 v . H . und
die übrigen Brauereien bis zu 60 v . H . ihrer Bier - und
Ersatzbiererzeugung zur Versorgung der Arbeiter der
Rüstungsindustrie nach näherer Weisung des Landesge¬
werbeamts zur Verfügung zu stellen Haben. Die
Brauereien sind verpflichtet , dieser Anordnung nachzu¬
kommen sowie die vom Landesgewerbcamt verlangten
Angaben und Nachweis« über ihre Erzeugung und ihren
Absatz zu liefern.

Das Landesgewerbeamt wird seine Anordnungen
( Absatz 1 ) tunlichst nach Benehmen mit der Zentralstelle
der badischen Vrauindustrie sür Heeresliesernngen
treffen.

8 11 -
Mit Gefängnis bis zu 8 Monaten oder mit Geld¬

strafe bis »u 1500 wird bestraft, wer den Bestimmun¬
gen der 88 l , 7, 8 und 1V dieser Verordnung zuwider¬
handelt.
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Wer den Vorschriften dieser Verordnung hinsichtlichdes Höchstpreises zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis bis

zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 16 666 . // oder
mit einer dieser Strafen bestraft . Neben der Strafekann auf Einziehung der Gmrenstäude , auf die sich die
strafbare Handlung bezieht , erkannt werden , ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht . Neben der
Strafe kann ferner angeordnet werden , dass die Verur¬
teilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zumachen ist,' auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlustder bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden .

8 12 .
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün¬dung in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt dieVerordnung vom btt. Februar 1917 den Vcrkcbr mit Vierbetreffend , mit ihren Acnderungen vom 4 . Avril >917 ,9. Mai 1917 und24 , September 1917 sGcsetzes - und Ver¬ordnungsblatt Seite M . 81 . IM , 991 ) anher Kraft .
Karlsruhe , den 2 . April 1918.

Großhcrzon siche ?- Ministerium des Innern .
Der Ministerialdirektor :

Weingartner . Pfisterer .

Bekanntmachung .
Beschlagnahme , Enteignung und Meldepflicht von Einrichtungsgegenftändsn aus Aupfer ,Uupfeelegievungen , Nickel » Nickellegierungen , Äluminium und Jinn .Am 26 März 1918 hat das Stellvertretende Generalkommando des XIV . A .-K . eine Bekanntmachung über Einrichtungs -Gegenstände erlassen . Der Wortlaut der Bekanntmachung , die im Durlacher Wochenblatt vom 10 . April 1918 , Amtliche - Ber -kündigungsblatt Rr . IS , veröffentlicht worden ist , kann an der Anschlagtafel des Rathauses und bei der städt . Metallannahme¬stelle im Städt . Gaswerk eingesehen werden .

Außer den Bestimmungen der Bekanntmachung sind die folgenden

Ausfüßrungsß
zu beachten .

Zu § 4. Beschlagnahme .
Die beschlagnahmten Gegenstände sind pfleglich zu be¬hände !» . Diesbezüglich wird ans 88 4 u . 6 der Bekannt¬machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf ver¬miesen fliehe Fußnote * ) 2 . bei Bekanntmachung ) .
EL wird darauf hingewicscn , daß sämtliche gebrauch -txn und ungebrauchten Zinngegenstünde des privaten ,wirtschaftlichen und gewerblichen Gebrauchs ohne Rücksichtauf Beschaffenheit und tatsächliche Venvendung einschließ¬lich der Ziergegenstände beschlagnahmt sind , auch wennsie in der namentlichen Aufführung des 8 3 der Bekannt¬machung nicht genannt werden .
Gegenstände , die zur gewerbsmäßigen Veräußerungoder Verarbeitung bestimmt sind , fallen ebenfalls unterdie Beschlagnahme nach 8 4, jedoch nicht unter die Ent¬eignung nach ß 5 der Bekanntmachung . Sie sollen un¬verzüglich der KriegLmetall -Aktiengesellschast , Abt . !<L,Berlin 9, Potsdamer Straße 16/11 , zum Kauf ange -S» ten werden . Sie werden durch besondere Maßnahmenerfaßt .

Zu 8 5. Enteignung .
Die Lurch 8 5 der Bekanntmachung entcigneten Ge¬genstände sind mit Ablauf dcS Taaes nach Ausgabe desamtlichen Blattes , in dem die Bekanntmachung amtlichveröffentlicht wird , in Las Eigentum des NeichZmilitär -fiskus übergegangeu . Den Besitzern geht also f- ine be¬sondere Enteignungsanordnunq zu , sie sind zur Abliefe¬rung der enteignet« » Gegenstände an die unten genann¬ten Sammelstellen unter Beachtung der nachfolgendenBestimmungen verpflichtet .

Zu 8 6 . Meldepflicht .
Alle Besitzer , auch Erzeuger und Händler , der im 8 Igenannten Gegenstände sind , unbeschadet aller früher ab¬gegebenen Meldungen , zur Meldung in dem Umfangeverpflichtet , in dem eine Aufforderung dazu ergeht . Dem -Gemäß sind auch Kirchen , Stiftungen , Kommunen , Neichs -un > Staatsbehörden ustv . zur Abgabe von Meldungenverpflichtet .
Jeder Besitzer muß die von ihm verlangte Meldunggewissenhaft und pünktlich erstatten . Die Vordrucke sindbei der unterfertigten Behörde erhältlich .
Wer die Meldung unterläßt oder sie unvollständigoder unpünktlich erstattet , macht sich strafbar und hataußerdem die Nachteile und Unannehmlichkeiten , die ihmspäter bei der Durchführung der Bekanntmachung darausentstehen , selbst verschuldet .

Zu 8 7. Ablieferung.
Die Ablieferungspflicht der beschlagnahmten Gegenständeder Reihe I ist völlig unabhängig von der Ersatzbeschaffung

(§ 8) und von der Ausbauhilfe (§ 9) .

Jeder Besitzer muß die in Reihe I genannten Gegenstände
selber freimachen und sie bis spätestens 1 . August bei der
Metallsammelstelle abliefern . Ihre Belastung bis zur Er -
satzbeschaffung kann nicht gefordert werden .

Besitzer von Gegenständen der Reihe II bis IV müssen
sich umgehend Ersatz beschaffen und den Ausbau der Gegen¬
stände veranlassen .

estlMMNNgrrr
Voraussichtlich beginnt die Ablieferung V»n Reihe i! bis

IV Ende Mai .
Als Ausnahmen werden jedoch bestimmt :

1. Türklinken usw . lD 3 der Bekanntmachung lfde .Nr . öS) von Haustüren und von Korridortüren(das sind solche, die eine Wohnung nach dem Trep¬penhaus « hin abschlicßen ) , mir den dazugehörigenUnterlagen lLangschildern , Rosetten nsw .) , werde »vorerst noch belassen .
2. Wenn Besitzer von Türklinken die Ausbauarbei¬ten selber ansführen oder sie von bezahlten Ar¬beitern oder Handwerkern auSbauen lassen , alsodie behördlich gestellt : Ausbanhilfe nicht in An¬spruch nehmen , so werden die zu de» Türklinkengehörenden Unterlagen iTangschilbcr , Rosettenusw .) bis auf weiteres belassen fliehe AuZsüb -

rnngsbestimmuris zu 8 9) .
3. Die belassenen Türklinken und Unterlagen sinderforderlichenfalls erst auf eine neue Anordnunghin abzuliesern .
Der Besitzer oder dessen Beaustre .w. cr l:« r etwa au denGegenständen hastende , nicht and den beichlam - ahm enMetallen bestehend ? Teile lBesthleae ) soweit als irrendmöglich vor der AsNcsrrnRg zu en - serne '.: . Au Türk ! : ::-keu und . Fenstergriffe » LLunrn die Beichlagieile belastenwerden , weil ihre Entfernung schmier :-: ist .
Be : der Ablieferung ist die genaue Adresse des Eigen¬tümers der aheelkescrten Gegenstände anzug -eben .
Besitzer enteignet « : Gegenstände , die mit dem im8 10 der Bekanntmachung genannten Uebernahmepreisnicht einverstanden sind , müssen dies sofort bei der Ah -LiescritLA erklären und gleichzeitig eine Guiststche Be¬schreibung der Stücke abacben . kür welche der Neste , nah :-e-prcis beanstandet wird . Die Beschreib -nng must ! : mRcichsschicdSgericht für Kriegswirtschaft die Wcr ! d -: st -.m -Mung der fraglichen Gegenstände ermöglichen .
Wer die übereignet « » Gegenstände nicht innerhalb dervorgesthriebenen Zeit abliefert , macht sich strafbar . Außer¬dem werden die abliefernngspflichftgen Gegenstände aS-gehvlt bezw . auch ausgcbaut , wenn sie nicht ausdrücklichvon der Ablieferung zurückgestellt sind fliehe 8 14 ) . DieKosten dieser Einziehung werden gegen den Ucbernahme -preis verrechnet oder im Wege des Verwaliungszwangs -Verfahrens eingezogen .

Zu 8 8. Ersatzdcschafsimg .
Die zurzeit obwaltenden Umstünde bedingen die Ver¬minderung der Ersatzbeschaffnng auf das Lenkbar geringsteMaß . Ersatz soll deshalb nur insoweit beschafft werden ,als die Gebrauchsfähigkeit der Gegenstände oder Einrich¬tungen , mit denen die entcigneten Stücke verbunden wa¬ren , erhalten bleiben muß und dann nur aus einem den

Kricgsumständen angemessenen Material . Demzufolgewird die behördliche Mitwirkung bei der Ersatzbeichassungauf die in Reihen III und IV genannten Gegenstände be¬schränkt .
Kür die Gegenstände der lsdn . Nrn . 44 . 45 . 43. 40 undSS wird Ersatz auf Grund der erstatteten Meldungen (8 6)behördlich beschafft.
Für die Gegenstände der lfdn . Nrn . 46, 47, 56 , 81 , 52,58 und 54 wird im Bedarfsfälle aus An : rag au die unter¬fertigte Behörde Material zur Anfertigung der notwen¬digen Ersahstücke zugewiesen .
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Jedermann kann sich die notwendigen Ersatzstückeselber beschasfen oder sich der behördlichen Ersatzbeschaffunggegen Zahlung der für die Ersatzgegenstände festgesetztenPreise bedienen.
Wer sich den Ersatz selber beschafft , erwirbt damit nichtdas Siecht, die enteigneten Gegenstände länger zu behal¬ten als jemand , der behördlich beschafften Ersatz in An¬spruch nimmt .
Wer von der Behörde Ersatzgegenstände in Anspruchnimmt bezw. sich Material zuweilen läßt , muß den ihmgebotenen Ersatz annehmen . Die Einziehung der enteig -neten Gegenstände kann durch eine Ablehnung der Ver¬wendung der Ersatzstückc nicht anfgehalten werden .

nahmepreises durch dos Reichsschicdsgericht für Kriegs¬wirtschaft zu beantragen ist. Der Antrag ist der unter -fertigten Behörde innerhalb 4 Wochen nach der Abliefe¬rung zur Weiterbeförderung zu übergeben .
Die Ablieferungspflicht wird durch Sie Inanspruch¬nahme des Reichsschiedsgerichts nicht beeinträchtigt .
Diejenigen Personen , die sich nachträglich mit Ser«Uebernahmepreis einverstanden erklären , erhalten de»anerkannten Betrag gegen Rückgabe der Quittung .
Die Entscheidung des Neichsschiedsgerichts für Kriegs¬wirtschaft geht dem Antragsteller unmittelbar zu . Derfestgesetzte Uebernahmepreis wird dem Empfangsberech¬tigten von der beauftragten Behörde zugestellt.

Zu 8 9 . Ansban .
Als Ausbau gilt nur eine Arbeit , welche handwerks -

tcchnische Uebung und die Verwendung besonderer Werk¬zeuge , wie Bohrer , Säge , Feile , Hammer und Meißel ,verlangt . Das Lösen von Schrauben mit dem Schrauben¬zieher gilt in der Regel nicht als Ausbanarbcit . Demzu¬folge kommt Ausbau nur für die Gegenstände der ReihenII und IV in Frage .
Der AuSb-au ist von den Betroffenen tunlichst selbstoder mit Hiise von selbst beschafften Arbeitern oder Hand¬werkern zu bewirken . Wenn dies nicht gelingt , >o hat derBesitzer dies unier Begründung der unterfertigten Be¬hörde anzuzeigen und ko stenIosc Gestellung von Nus -bauhUse zu beantragen . Für Anzeige und Antrag istein Vordruck zu verwenden , der bei der

Tammelstclle erhältlich ist.
Wer Türklinken usw. 8 3 der Bekanntmachung . Ist« .Nr . W ) selbst ausbaut , kann die dazu gehörigen Unter¬lagen (Langschilder, Rosetten usw .) einstweilen noch zu-

rückbehaltcn (siehe zu 8 7 , Ablieferung ) .

Zu 8 13 . Widerruf der Enteignung .
Anträgen auf Widerruf der Enteignung bezw . Be¬freiung von der Ablieferung kann nur stattgegeben wen-den , wenn sie ausreichend begründet sind. Als ausrei¬chende Begründung Mt die Feststellung eines beson¬deren wissenschaftlichen , künstlerischen oder kunstgewerb¬lichen Wertes durch einen von der Landeszentralbehördeanerkannten Sachverständigen . Andenkenwert ist dagegenkeine ausreichende Begründung .
Die von der Landeszentralbehürde mit der Beurtei¬lung des wissenschaftlichen , künstlerischen oder kunst¬gewerblichen Wertes beauftragten Sachverständigen nenntdie unterfertigte Behörde auf Ansordern .
Sofern die Befreiung ausgesprochen wird , erhält d»Antragsteller darüber eine Bescheinigung . Wer bei Nach¬prüfungen im Besitz von enteigncten und ablieserungs¬pflichtigen Gegenständen betroffen wird , ohne eine fürdiese ausgestellte Bcfreiungsbescheinigung zu besitzen , setztsich der Strafverfolgung aus .

Wer zum Ausbau von Fenstergriffen usw. (8 3 derBekanntmachung , lfde . Nr . 49 ) bezw. von Türklinken usw.(8 3 der Bekanntmachung , lfde. Nr . W) die kostenlose Ge¬stellung von Ausbauhilfe in Anspruch nimmt , muß auchden behördlich gelieferten Ersatz beziehen und die zu denenteigneten Gegenständen gehörenden Unterlagen (Long-
schilder , Rosetten usw. ) sogleich abliefern . Ihm werden
jedoch für die Anbringung der Ersatz -Türklinken mit denErsatz-Unterlagen und der Ersatz-Fensterariffe Kostennicht berechnet, sofern er die Ausbau - und Anbrinanngs -arbeiten Zug um Zug in einem Arbeitsaange ermöglicht.

Den Antragstellern auf Gestellung von Ausbauhilfewird mitgeteilt werden , wann der Ausbau erfolgen wird .Die seitens der behördlichen Ausbau stelle mit dem Ausbaubeauftragten Personen müssen sich ausweiiei ! können.Der Besitzer oder sein Beauftragter hat die Ausbauarbei¬ten in jeder Weise zu fördern . Er ist verpflichtet, überdie geleisteten Arbeiten eine Bescheinigung zn erteilen .Er erhält von der Ausbaustelle eine Au s banbcschei -
uigung über die ausgcbauten Mengen .

Wer kostenlose Ausbauhilfe in Anwruch genommenhat . muß bei der Ablieferung die AuZbaubeschein-anngabgeben : er erhält für die ihm ausgebante Gew - chts-
meng« keine AusbauVergütung .

Die Auszahlung der durch 8 9 der Bekanntmachung
festgesetzten Ausbauvergütnng für den selbst ansgeführ -tcn Ausbau erfolgt bei der Ablieferung der Gegenstände .

Zu 8 10- Uebernahmepreis .
Ist der Ablieferer mit dem festgesetzten Uebcrnahmc -

prets einverstanden , so erhält er den Uebernahmepreismöglichst sofort. Der Ablieferer kann eine Bescheinigungüber den ausgezahlten Betrag verlangen .
Erfolgt aus irgendwelchen Gründen die Auszahlungdes Uebernahmepreiies nicht sofort , so erhält der Abliefe¬rer einen Anerkenntnisschein , aus dem bas Gewicht der

abgeliesertcn Gegenstände , der Uebernahmepreis , die ge¬naue Adresse des Eigentümers und die Zahlstelle hervor¬gehen . Auf Grund des Anerkenntnisscheines wird derdarin festgesetzte Beirag ausaezahlt . sobald die der sofor¬tigen Auszahlung eiitacacnstehenden Gründe behoben sind .
Durch die Annahme der Zahlung oder des Ancrkenut -nisscheins gilt das Einverständnis mit dem festgesetzten

Uebernahmepreis als bindend ausgesprochen und die Gel¬
tendmachung weiterer Ansprüche, besonders auch die In¬
anspruchnahme des Neichsschiedsgerichts für Kriegswirt¬
schaft . als ausgeschlossen .

Besitzer, die bei der Ablieferung erklärt haben , sichnicht mit dem Uebernahmepreis gemäß 8 10 der Bekannt¬
machung zufrieden zu geben, erhalten nicht sofort Zah¬lung , sondern eine Quittung . Mit dieser ist ein Vordruck
verbunden , aus dem die endgültige Festsetzung des Uebcr-

Die Stellung eines Antrages auf Widerruf der Ent¬eignung bezw. Befreiung von der Ablieferung entbindetnicht von der Beachtung der Bestimmungen der Bekannt¬machung , insbesondere nicht von der Meldepflicht imSinne des 8 6 der Bekanntmachung .

Zu 8 14 . Zurückstellung von der Ablieferung .
Wer gehindert ist, Gegenstände der Reihen UI und IV

innerhalb der aufgegebenen Zeit abzuliesern , kann einenAntrag auf vorläufige Zurückstellung von der Wlieferungbei der Unterzeichneten Behörde stellen , der jedoch nur be¬
rücksichtigt werden kann, wenn er ausreichend begründetist . Derartige Anträge sind erst zu stellen , wenn erkenn¬bar ist , daß der geforderte Ablieferungstermin nicht inne -
gehalten werden kann.

Die Stellung eines Antrages auf Zurückstellung vo«der Ablieferung entbindet nicht von der Beachtung der
Bestimmungen der Bekanntmachung , insbesondere nichtvon der Meldepflicht im Sinne des 8 6 der Bekannt¬
machung.

Zu 8 1ö Freiwillige Wlieferung .
Die Sammelstellen nehmen außer den enteignetenGegenständen auch andere ähnlicher Art als freiwilligeAblieferung an , soweit sie nicht zur gewerbsmäßigen

Veräußerung oder Verarbeitung bestimmt sind. Haupt¬sächlich kommen die folgenden Gegenstände in Frage :
Albumständer
Aschenbecher und Aschen-

ieller
Anwzubebörteile . wie Hu¬

ven . Gaseniwickler , Kot-
schützer usw.

Badeöfen
Becher aller Art
Beschläge an Möbeln , Kai¬

sern usw.
Bestandteile von Beleuch¬

tungskörpern, Fernroh¬
ren , Apparaten, opti¬
schen , phtsiikalischen u .
ähnlichen Instrumenten .

Bierglasdeckel , Bierkrug¬
deckel

Bierfaßbäüne
Bierschanksäulen . Bier-

siiphcms
Bierwärmer . Bierwärmer¬

ständer
Bilderrabmen
Blumenspritzen
Blumenteller. Blumen-

tellerbalter

Blumentöpfe und -kübel
Boden schudbleche vor i

Oefen und Herden s
Bowlen aus Haushal- ^

tunaen
Briefbeschwerer
Bronzenamen
Brotkörbe
Bücherständer
Bügelgeräte
Vürstenbleche
Dosen aller Art
Eierbecher
Cinrichtungsgegenstände

aus Ställen
Etageren
Elektrisier apparate
Fahnenstangenspitzen
Flaschsnkorkenoufsäbe
Gardineniiaugen mit Hal¬

tern und Nina-m aus
Wohnungen

GasLäbne a. Wohnungen
Gießkannen
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Gonas
Glucken von elektrischen

Klingeln . Läutewerken
uiw .

Geisse von Möbeln , Kla¬
vieren , Schubkästen usw .

'
Gunnmovbon-Trichter und

- Arme
Gunbalter , Gurtklemmen

an Rolladen usw.
Hnmven
Jardinieren
Jnfundierbüchsen
Kasseekannen
Kaffeemaschinen
Kaminumkleidunaen
Kaminvorsetzer u . Feuer.

geichirr dazu
Kämme
Kartenschalen . Karken-

pressen
Ketten
Künaelzüge und Klingel-

knöose
Kollektenbüchsen
Kuchenvkakten

Teile aus And¬
rer u , Messing ;

Kumden da alle aus an-
Kronen ( der . Metall tze-
Lamven i stehenden Stücke
Leuchter vor der Abliefe¬

rung entkernt
k werden müssen .

Likörservice
Lote
Medaillen
Menagen
Messerbänke
Milchkannen
Munitionsutensilien aus

Messing , wie Pultzer -
make . Kugelsetzer.

Schrotfüller. Zündhüt-
chenzcmgen , Umbördler
usw ,

Musikinstrumente
Nivvessachen
Notenständer ,
Obstmesser. Obstmesser -

stäirder
Obstschalen
Ofenrobrabschlukringe
Ofenvorsetzer und Feuer¬

geschirr dazu
Plätten
Pokale
Portierenstangen mit Hak-

tern und Ringen auS
Wobnungen

Rauchservice
Rasierservice
Reinigungsdeckel an Oefen

usw.
Ringe zu Gardinen, Vor¬

hängen, Portieren usw .
Rollen v. Betten, Tischen

usw . mit Messinaringen
dazu .

Samoware
Schablonen zum Wäsche¬

zeichnen
Schalen und Säulen von

Taiel - , Säulen und
Hängewagen

Sckallbecher von Orgeln.
Orchestricn usw .

Schienen an Tvedven
Schilder . Namen- , Fir¬

men - u . Bezeichnungs¬
schilder

Schlittengeläute
Schlösser
Schlüssel, Schlüssekleisten
Schreibzeuggornituren
Schaufeln aller Act, z . B.

Krümslschivven
Selbstschänker
Serviettenringe
Signalpfeifen
Sparbüchsen
Sdielteller
Svielwaren
Spritzen
Spucknäpfe
Staubsauger-Zubehörteile
Stiefelknechte
Streickbolzständer
Stufenvorstotzschienen
Tafelaufsätze . Tafelge¬

schirre
Tassen u. Untersätze dazu
TeeglasHalter
Teekannen, Teemaschinen
Teller aller Art
Thermometer-Ständer
Tintenfässer
Tischglocken
Tortenschaufeln
Trichter
Tritte und Trittbretter von

Fuhrwerken
Türschließer
Uhrgehäuse , Uhrgewichte,

Ubrschlüssel
Untersätze für Flaschen ,

Krüge , Gläser
Vasen
Derdamvferschalen
Vogelkäfige
Vorhangstangen mit Hal¬

tern und Ringen aus
Wohnungen

Wagebalken von Säulen -
und Hängewagen

Wandteller
Wasserhähne aus Woh¬

nungen
Weinküüler
Zabnstocheraestelle
Kiergegenstände
Zigarrenabschneider
Zigarrenablagen
Zigarrenanzünder
Zuckerdosen. Zuckerzangen .

Für di« freiwillig abgelieferten Gegenstände werden
die Preise des 8 10 der Bekanntmachung gezahlt.

Soweit die Gegenstände bereits durch diese oder
frühere Bekanntmachung enteignet sind , besteht eine
Ablieferungspflicht, - für sie werden die Preise der betref¬
fenden Bekanntmachung gezahlt .

.Haushaltungsgegenstände aus Kupfer , Messing und
Nickel sind bereits nach der Bekanntmachung di . 3231/10 .
IS. K.N .A ., Aluminiumqerätschaften nach der Bekannt¬
machung di . a , 500/2 . 17. K .N .A . , Bierglasdeckel und Vier¬
krugdeckel aus Zinn nach der Bekanntmachung di . 1/2 . 17.
K .R .A . ablieferungspflichtiH . Gegenstände dieser Art , die
ohne besondere behördliche Genehmigung zurückbchalten
find , werden demnächst zwangsweise eingezogen. Bis auf
weiteres werden auch diese noch zu Len im 8 17 der Be¬
kanntmachung genannten Preisen angenommen .

Für Gegenstände , welche nicht enteignet sind und frei¬
willig abgeliefert werden , ist eine Forderung über die
festgesetzten Uebernahmepreise hinaus , also auch ein« In¬
anspruchnahme des Neichsschiedsgerichts sür KriegSwrrt -

schaft ausgeschlossen.

Zu 8 10 . Anfragen und Anträge .

Jede Person kann an tzeu hierunter bezeichnetev
Stellen mündlich Auskunft über diese Bekanntmachung
erhalten , insbesondere inwieweit Gegenstände unter die
Bekanntmachung fallen, , wo und wann sie abgeliefert
werden müssen, inwiefern auf Ersatzbeschaffung zu rechnen
ist . und aus welche Weile sich der etwa nötige Ausbau
bewerkstelligen läßt .

Alle schriftlichen Ansragen und Anträge , die die vor¬
stehende Bekanntmachung betreffen , sind an die unter¬
fertigte Behörde zu richten und mit der Bezeichnung
„Betrifft Einrichtungsgegenstände " zu versehen und dür¬
fen andere Angelegenheiten nicht behandeln .

Mslemeines.
Die beschlagnahmten Gegenstände aller Art können jetzt

schon bei der städt Metallannahmestelle, die sich »vn beute
ab nicht mcyr im Hause Ettlingerftraße 4 , sondern im Ver¬
waltungsgebäude des

Städt . Gaswerk »
befindet, abgsliefert werden.

Die Metallanncchmestklle ist bis auf weiteres geöffnet
jeweils Montag vorrnirtag von 9 — 11 Uhr und
Freitag nachmittags von 3 — 5 Uhr ,

Durlach , den 23 , April 19 l8.
ZMNMslottküO MM - NM.

Metallannahmestelle :
Schweizer ,

Mrordmmß.
(Vom 11 . April 1918 )

Den Verkehr mit Honig betreffend«
Auf Grund der Bundesratsvero dnung vom 25 , Sep¬

tember 1915 Aber die Errichtung von Preis prüfungs stellen
und die Versorgungsregslung in der Fassung vom 4 , No¬
vember ISIS (Reichs -Gesetzblatt Seite 607 , 7Z8) wird ver¬
ordnet , was folgt :

8 1 ,
Die Bienenzüchter sind verpflichtet, die Hälfte des Hvnig-

ertrags ihrer Bienenvölker an den Badischen Landesverein
für Bienenzucht, eingetragener Verein, in Karlsruhe abzii-
liefern . Die andere Hälfte verbleibt den Bienenzüchtern zur
freien Verfügung Verträge über Lieserung von Honig, die
mit dieser Regelung in Widerspruch stehen , sind nichtig .

8 2,
Der Badische Landesverein für Bienenzucht liefert den

Honig nach den Weisungen d,r beim Statistischen Landesamt
errichteten Badischen Zuckerversorgung an die Kvmmunal-
verbände und ausnahmsweise auch unmittelbar an Anstalten
und andere Großabnehmer unter gleichzeitiger Benachrich -
ligung des betreffenden Kommunawcrbandes . Die Kom¬
munaloerbände haben den Honig vorzugsweise für Kranke,
ältere Personen und Kinder z» verwenden.

§ S-
Die Badische Zuckerversorgung sowie der Badische Landes¬

verein sür Bienenzucht haben die Erfüllung der Ablieferungs¬
pflicht zu überwachen. Die von ihnen mit der Ueberwachung
Beauftragten sind befugt über die Erzeugung , die Abgabe
und den Erwerb von Bienenhonig Auskunft zu verlangen ,
BstriebseinAchtungen und Betriebsräume zu besichtigen , m
welchen Honig erzeugt, gelazert , verarbeitet oder verabfolgt
wird , sowie in die Geschäftsbücher , Geschäftsbriefe und son¬
stigen Aufzeichnungen , welche sich auf den Verkehr mit
Honig beziehen , Einsicht zu nehmen,

8 4 .
Ueber Streitigkeiten , welche bei der Durchführung dieser

Verordnung entstehen , entscheidet der Landeskommissär.
8 b.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
1500 bestraft .

8 «-
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung

in Kraft . kAW i- WfH-
Karlsruhe , den 11 , April 1918

Großh . Ministerium des Innern ,
von Bvdman ,

Durtach . Handelsregikereivtrag vom 18 April
1S18 Werner L Bertschy , Gesellschaft mit beschränkter
Haftung in Kleinsteinbach . Gegenstand des Unternehmens :
Herstellung, Instandsetzung und Verwertung von elektrischen
Einrichtungen und Wnsserkrastanlagen jeder Art , Die Gesell-
schaft darf sich an Unternehmungen mit ähnlichen Seschäfts-
zwecken beteiligen , sie erwerben und sie vertreten Stamm¬
kapital : 40000 ^ Geschäftsführer sind Josef Werner , Fa¬
brikant ins.Kleinsteinbach , Paul Bertschy , Ingenieur in Karls¬
ruhe , Der Gesellschaftsvertraa ist am S April 1918 abge¬
schlossen . Mehrere Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft
einzeln. Soweit eine öffentliche Bekanntmachung gesetzlich
vorgeschrieben ist, erfolgt sie durch die Karlsruher Zeitung .
Amtsgericht.

I
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